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Regeln zur Archivierung und Übergabe von Aufzeichnung und Rohdaten 

Grundsätzlich ist der Auftraggeber Eigentümer der Originalberichte. Auf Basis einer Verein-
barung kann der Auftraggeber das Eigentum der Rohdaten/Messschriebe der akkreditierten 
und anerkannten Seilprüfstelle übertragen. Dem Auftraggeber sind in jedem Falle die erfor-
derlichen Nutzungs- und Einsichtsrechte einzuräumen. Es ist nicht notwendig, diese Rohda-
ten zusätzlich bei den einzelnen Seilbahnunternehmen zu lagern. Die Rohdaten müssen 
aber zwingend bei der Seilprüfstelle vorhanden sein, die die Prüfung durchgeführt hat. Diese 
sind jederzeit auf Nachfrage den anderen Prüfstellen bei Folgeprüfungen zur Verfügung zu 
stellen.  

Diese Prüfstellen dürfen Kopien anlegen, um sicherzustellen, dass sie bei allfälligen Streitig-
keiten die Grundlagen in den eigenen Händen haben.  
 
Für Daten, die vor der Privatisierung der Prüftätigkeiten erstellt wurden, gilt Folgendes: Die 
Originale sind formal nach wie vor Eigentum der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Sie 
wurden zur Nutzung an die Fa. IWM abgetreten, die als aktueller Besitzer agiert. In diesem 
Sinne besitzt die Fa. IWM die Pflichten und Rechte diese Daten betreffend, die sie gehabt 
hätte, wenn sie die Prüfung selbst durchgeführt hätte. 

Zur Aufforderung der Herausgabe von Daten sind die Stellen berechtigt, die von der Auf-
sichtsbehörde bezeichnet werden, oder der Auftraggeber der Seilprüfung. 

Regeln für die Übergabe von computergestützten Rohdaten 

Die Prüfinstitute sind verpflichtet, die Daten unter Bekanntgabe des Datenformats weiterzu-
geben; dieses muss allgemeiner Natur sein. Für die elektronische Archivierung sollten ge-
eignete Datenformate mit Langzeitlesefähigkeit wie z.B. PDF-, TIF- oder PNG-Formate ver-
wendet werden. Es ist in der Verantwortung des neuen Prüfinstituts, die Daten zu dekodie-
ren. 
 
Ein Ansatz wäre, dass die eine Seilprüfstelle die Rohdaten in ASCI-Format exportiert. Dies 
wiederum bedeutet, dass der/die Empfänger der Daten in der Lage sein sollte, die ASCI-
Daten zu importieren. 
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